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COVID-19 („Corona-Virus“)
und weitere Themen:
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schulen / Interimsschulbau / Hochschulen / Sportbetrieb

Informationen zu den Bereichen Schule, Kultur und Sport

Sehr geehrte Damen und Herren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, 

die Geschäftsstelle hat Sie zuletzt mit dem Schnellbriefen 390/2021, 396/2021 und 401/2021
über die aktuelle Situation in den Bereichen Schule, Kultur und Sport informiert. Im Anschluss
bringen wir Ihnen gerne nachfolgend weitere Informationen zur Kenntnis. 

1. Betriebsorganisation in Schulen

Pünktlich zum Schulbeginn nach den Ferien hat das Landesministerium für Arbeit, Gesundheit
und Soziales (MAGS NRW) das pandemiebezogene Verordnungsrecht des Landes erneut ak-
tualisiert. Die „Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
im Bereich der Betreuungsinfrastruktur (Coronabetreuungsverordnung – CoronaBetrVO)“ liegt
nun in der ab dem 15.08.2021 gültigen Fassung vor (Anlage 1). Da die Verordnung mit der Auf-
gabe des Konzepts unmittelbar inzidenzbasierter Folgen für den Schulbetrieb weitreichende
Änderungen erfahren hat, gibt es in diesem Fall keinen Änderungsmodus und keine markierte
Lesefassung. Die durch das Landesministerium für Schule und Bildung (MSB NRW) mit den
kommunalen Spitzenverbänden und der Unfallkasse NRW herausgegebenen Hygiene-Empfeh-
lungen für  den  Schulbetrieb  sind  ebenfalls  aktualisiert  worden  (Anlage  2).  Die  durch  das
MAGS  NRW  herausgegebenen  Hygieneempfehlungen  für  die  Verpflegung  in  Schulmensen
(Anlage  3)  gelten  unverändert  fort.  Im  Übrigen  hat  das  MSB  NRW  mit  Schulmail vom
05.08.2021 und mit Schulmail vom 17.08.2021 (gemeinsam Anlage 4) über den angestrebten
Regelbetrieb in den Schulen informiert. Die Regelungen zum gestaffelten Unterrichtsbeginn
sind mit  Erlass vom 09.08.2021 (Anlage 5) für das erste Halbjahr des Schuljahres 2021/2022
verlängert worden. Das MAGS NRW hat zudem mit Erlass vom 12.08.2021 (Anlage 6) das Vor-
gehen bei Risikokontakten innerhalb der Schule geregelt.  Auf die  Mitteilung der Ständigen
Impfkommission am Robert Koch-Institut (STIKO) vom 16.08.2021 weisen wir der Vollständig-
keit halber hin. 

Diesen  Schnellbrief  und  weitere  tagesaktuelle  Informationen, Gesetzesvorlagen  und  -texte, Mustersatzungen  und
-dienstanweisungen etc. aus dem kommunalen Bereich finden Sie im kostenlosen Intranet des StGB NRW. Die Zu -
gangsdaten hierfür erhalten Sie im Hauptamt Ihrer Kommune.
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2. Landesprogramm „Ankommen und Aufholen“

Mit den Schnellbriefen 273/2021 (Ziffer 3) und 361/2021 (Ziffer 5) haben wir Sie über das so-
genannte Aufholprogramm des Bundes informiert, mit dem insbesondere die im Rahmen der
Eindämmung der COVID-19-Pandemie entstandenen Lernrückstände aufgefangen werden sol-
len. Diesbezüglich werden nun Umsetzungsschritte des Landes erkennbar, das seine Initiative
unter der Bezeichnung  „Ankommen und Aufholen“ voranbringen möchte.  Die  Maßnahmen
werden in vier Bereiche unterteilt: 

 Extra-Blick:   Online-Portal mit Materialien zur Diagnose und Förderung 
 Extra-Personal:   160 Millionen Euro für befristetes pädagogisches Personal 
 Extra-Geld:   180 Millionen Euro für Schulen und Schulträger 
 Extra-Zeit:   Bildungs-, Betreuungs- und Sportangebote außerhalb des Unterrichts 

Wegen der Einzelheiten wird auf die Schulmail des MSB NRW vom 12.08.2021 (Anlage 7) so-
wie auf die Pressemitteilung der Landesregierung vom 13.08.2021 Bezug genommen. Für die
Schulträger von besonderer Bedeutung ist die Säule mit der Bezeichnung „Extra-Geld“. In die-
sem Rahmen werden die Städte, Kreise und Gemeinden ohne Antragsverfahren Förderbeschei-
de erhalten, durch die 180 Millionen Euro nach der relativen Anzahl der Schülerinnen und
Schüler  ohne  vorausgehendes  Antragsverfahren  bereitgestellt  werden.  Das  Gesamtbudget
wird unterteilt sein in Schulbudgets (30 Prozent), Bildungsgutscheine (30 Prozent) und Schul-
trägerbudget  (40  Prozent).  Lediglich  mit  Blick  auf  den  letztgenannten  Bestandteil  ist  der
Schulträger in der Verantwortung, eine Entscheidung über die Mittelverwendung herbeizu-
führen; die Entscheidung wird durch die Bestimmungen des Zuwendungsbescheides gebun-
den sein. 
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3. Ausbau der Ganztagsbetreuung

Über die Förderung des Ausbaus der Ganztagsbetreuung haben wir Sie mit den Schnellbriefen
338/2020 (Ziffer  6),  483/2020,  669/2020 ( jeweils  Ziffer  5),  31/2021 (Ziffer  3),  70/2021,
92/2021 ( jeweils Ziffer 5),  110/2021 (Ziffer 2),  132/2021 (Ziffer 5),  231/2021,  262/2021 ( je-
weils Ziffer 3), 273/2021, 294/2021 ( jeweils Ziffer 2), 327/2021 (Ziffer3), 353/2021 (Ziffer 1),
361/2021 und  390/2021 ( jeweils  Ziffer 3)  nebst  ergänzender  Mitteilungsnotiz vom
11.01.2021 informiert. In diesem Zusammenhang haben uns zuletzt viele Anfragen erreicht,
mit denen sich die Mitgliedstädte und -gemeinden nach Fristverlängerungen in den laufenden
Förderprogrammen zum Ganztagsausbau erkundigt haben. Es ist für uns völlig nachvollzieh-
bar, dass die Einhaltung der zu knappen Fristen unrealistisch erscheint. Der Sachstand stellt
sich im Moment wie folgt dar: In Rede steht die erste Tranche aus dem  „750-Millionen-Pro-
gramm“ des Bundes, das eigentlich noch einen Bestandteil der Corona-Konjunkturhilfen bildet
(Verwaltungsvereinbarung  unter  https://is.gd/1EC0zW und  NRW-Förderrichtlinie  unter
https://is.gd/DzXPSP).  Mit  dem  „Gesetz  zur  ganztägigen  Förderung  von  Kindern  im  Grund-
schulalter (GaföG)“ hat diese Maßnahme zunächst eigentlich gar nichts zu tun (hierzu grund-
legend Mitteilungsnotiz  42/2021). Die beiden Maßnahmen werden konstruktiv lediglich da-
durch verbunden, dass die zweite Tranche aus dem „750-Millionen-Programm“ des Bundes –
die sogenannten „Bonusmittel“ – aus demjenigen Sondervermögen des Bundes finanziert wer-
den soll, das auch für die Bereitstellung der  GaföG-Kompensationsmittel maßgeblich ist. Vor
diesem Hintergrund hat der Deutsche Bundestag im Rahmen des  GaföG-Gesetzgebungsver-
fahrens in einer Entschließung (https://is.gd/PJvuaH) festgelegt, dass die „Frist zum Erwerb von
Anwartschaften auf die Bonusmittel um ein Jahr, also bis zum 31. Dezember 2022, beschlossen
wird“. Das ist kompliziert formuliert; gemeint ist nach hiesiger Einschätzung, dass die Verwen-
dungsfrist für die erste Tranche aus dem „750-Millionen-Programm“ effektiv um ein Jahr nach
hinten verschoben wird. Würde dies entsprechend umgesetzt, sollten in der Folge naheliegen-
derweise die NRW-Förderrichtlinie und die auf ihr beruhenden Zuwendungsbescheide geän-
dert – will heißen: entschärft – werden. Das Problem ist nunmehr, dass die durch den Bundes-
tag beschlossene  GaföG-Gesetzesfassung die erforderliche Zustimmung des Bundesrats zu-
nächst nicht erhalten hat und jetzt dem Vermittlungsausschuss vorliegt (aktueller Verfahrens-
stand abrufbar unter  https://is.gd/kz3Qla). Gemeinsam mit dem GaföG ist auch die Fristver-
längerung im  „750-Millionen-Programm“ bis  auf weiteres  eingefroren worden.  Im Ergebnis
stellt  sich die Lage also so dar, dass die auf Fristverlängerung gerichteten Bemühungen der
kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene durchaus Früchte getragen haben. Durch die
Verquickung von Corona-Konjunkturhilfen und GaföG kommt es allerdings zu Verzögerungen
bei der Umsetzung, die der Rechtsunsicherheit Vorschub leisten. Betreffend die Auslegung des
problembehafteten  Begriffs  des  Maßnahmenbeginns  können  wir  mitteilen, dass  das  MSB
NRW spätestens seit  dem 21.06.2021 über die Situation informiert  ist  und sich gegenüber
dem die Abrechnung letztlich prüfenden Bund für eine kommunalfreundlichere Interpretation
– Start des entsprechenden Vergabeverfahrens bis zum 30.06.2021 als Maßnahmenbeginn –
einsetzen möchte. Wir haben unsererseits den Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB)
darum gebeten, dies auf seinen Kanälen ebenfalls zu tun. Wir informieren natürlich unverzüg-
lich auf gleichem Weg, wenn es weitere Entwicklungen gibt.

4. Informationen zu Luftfilterungsanlagen

Vor dem Hintergrund vieler Anfragen zu dem Themenkreis „Luftfilterungsanlagen“ haben wir
zuletzt mehrfach bestätigt, dass sich die Beratungslinie der Geschäftsstelle in der Zwischen-
zeit nicht geändert hat. Der Verbandsausschuss für Schule, Kultur und Sport hat im Rahmen
seiner 120. Sitzung am 09.06.2021 in Erkelenz die Verbandsposition dahingehend festgelegt,
dass eine technische Aufrüstung nur in denjenigen Fällen sinnvoll ist, in denen eine natürliche
Belüftung von Schulräumen aus baulichen Gründen nicht erfolgen kann. Dabei bleibt es wei-
terhin. In diese Linie hat sich nunmehr auch die Unfallkasse NRW mit einer  Mitteilung vom
05.07.2021 eingegliedert. Der  „Newsletter Arbeitssicherheit erstes und zweites Quartal 2021“
ist  mit der höflichen Bitte um Kenntnisnahme beigefügt (Anlage 8).  In diesem Zusammen-
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hang zitieren wir auch aus einem Interview der „taz“ mit Herrn Prof. Dr.-Ing. Thomas Steffens
von der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) vom 22.07.2021: 

Derweil stehen die angekündigten Fördermittel des Bundes und des Landes für die Beschaf-
fung mobiler Luftfilterungsanlagen – hierzu Schnellbriefe  396/2021 und 401/2021 – weiter-
hin nicht zur Verfügung. Die Landesministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung, Frau  Ina  Scharrenbach, stellte  laut  einer  Mitteilung des  Kölner  Stadt-Anzeigers  vom
11.08.2021 (Anlage 9) klar, dass zu diesem Zeitpunkt die der Förderung zugrunde liegende Ver-
waltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern noch nicht abgeschlossen wor-
den war. Ein aktuellerer Sachstand ist hier nicht bekannt. 

Soweit mobile Luftreinigungsgeräte beschafft werden sollen, ist dies nunmehr auch über den
Katalog der  KoPart e.G. möglich. Angeboten wird das Gerät  „PURE LITE+“ des Unternehmens
Hans Hund GmbH aus Bocholt. 

5. Workshops „Schuldigitalisierung“

Das Gigabitbüro des Bundes setzt die erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Inhouse-Verkabelung
und Vernetzung von Schulen“ fort.  Die Schulung vermittelt  ein Verständnis der technischen
Grundlagen des Telekommunikationsnetzes bis zur Schule und innerhalb des Schulgebäudes.
Neben der notwendigen und möglichen Ausstattung der Schule und der Schulräume wird auf
Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten im Allgemeinen und auf den „DigitalPakt Schule“ in
Nordrhein-Westfalen im Besonderen eingegangen. Weiterführende Informationen sind beige-
fügt (Anlage 10). Die Anmeldung ist unter https://is.gd/WeDnXG möglich. Das Forum Bildung
Digitalisierung  e.V. lädt  zu  einer  digitalen  Gesprächsrunde  im  Rahmen  der  Veranstaltung
„SpotlightBD: Kooperation von Schulträgern und Schulleitungen zur digitalen Schulentwicklung“
am 06.09.2021 in der Zeit von 14 bis 15:30 Uhr ein. Es sollen Praxisbeispiele sichtbar gemacht
und so Schulen, Schulträger und weitere Bildungsakteure dabei unterstützt werden, den digi-
talen Wandel vor Ort zu gestalten. Weiterführende Informationen sind beigefügt (Anlage 11).
Die Anmeldung ist unter https://is.gd/3Rwd2j möglich. 

6. Inklusion an Grund- und Primusschulen

Das MSB NRW hat einen Erlass betreffend „Eckpunkte für die Zuweisung von Stellen zur Unter-
stützung des Gemeinsamen Lernens in den Grundschulen und PRIMUS-Schulen“ vom 27.07.2021
übermittelt.  Gerne bringen wir Ihnen auch dieses Dokument der Vollständigkeit  halber zur
Kenntnis (Anlage 12). 

S. 4 von 5

https://www.kommunen.nrw/mitgliederbereich/fachinfoservice/schnellbriefe/liste.html?tx_stgb_stgbdocuments%5Bfile%5D=54113&tx_stgb_stgbdocuments%5Btyp%5D=pdf&tx_stgb_stgbdocuments%5Baction%5D=download&tx_stgb_stgbdocuments%5Bcontroller%5D=Documents&cHash=298fbeaacfc37ef9a5e34eea22098460
https://is.gd/3Rwd2j
https://www.kommunen.nrw/mitgliederbereich/fachinfoservice/schnellbriefe/liste.html?tx_stgb_stgbdocuments%5Bfile%5D=54120&tx_stgb_stgbdocuments%5Btyp%5D=pdf&tx_stgb_stgbdocuments%5Baction%5D=download&tx_stgb_stgbdocuments%5Bcontroller%5D=Documents&cHash=0b463e9fb0966b27ce64f298d065f688
https://is.gd/WeDnXG
https://www.kommunen.nrw/mitgliederbereich/fachinfoservice/schnellbriefe/liste.html?tx_stgb_stgbdocuments%5Bfile%5D=54112&tx_stgb_stgbdocuments%5Btyp%5D=pdf&tx_stgb_stgbdocuments%5Baction%5D=download&tx_stgb_stgbdocuments%5Bcontroller%5D=Documents&cHash=93480df612854228e7593848865f9758
https://kopart.de/
https://www.ksta.de/region/auch-ohne-richtlinie-staedte-sollen-luftfilter-fuer-schulen-anschaffen--38980056?cb=1629202696259
https://www.kommunen.nrw/index.php?eID=convert-to-pdf&media-file-uid=913722
https://www.kommunen.nrw/index.php?eID=convert-to-pdf&media-file-uid=927278


7. Bau von Interimsschulen nach der Hochwasserkatastrophe

In den durch die Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebieten sind nach einer Pressemittei-
lung der Landesregierung vom 28.07.2021 offenbar auch Schulgebäude beschädigt oder zer-
stört worden. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Köln angeboten, bei Bedarf eine dort erar-
beitete funktionale Leistungsbeschreibung für die Errichtung von Interimsschulen zur Verfü-
gung zu stellen. Weiterführende Informationen sind beigefügt (Anlage 13). 

8. Allgemeinverfügung zum Hochschulbetrieb

Im Anschluss an die Schnellbriefe 132/2021 (Ziffer 7), 224/2021 (Ziffer 4), 306/2021 (Ziffer 5),
327/2021 (Ziffer 6) und 390/2021 (Ziffer 7) übermitteln wir Ihnen hiermit eine Allgemeinver-
fügung des MAGS NRW vom 14.07.2021 betreffend die „Durchführung von Lehr- und Praxisver-
anstaltungen sowie Prüfungen an den Hochschulen im Land Nordrhein-Westfalen“ (Anlage 14).
Für Fragen zu diesem Dokument steht das Funktionspostfach coronaverordnung@mags.nrw.-
de des MAGS NRW unmittelbar zur Verfügung. 

9. Auswirkungen der Pandemie auf den Sportbetrieb

Der Landessportbund (LSB NRW) hat seine Mitgliedschaft erneut mit E-Mails vom 27.07.2021
(Anlage 15) und vom 29.07.2021 (Anlage 16) über die aktuellen Auswirkungen der pandemi-
schen Lage auf den organisierten Sport informiert. Gerne geben wir auch diese Mitteilungen
der Vollständigkeit halber an Sie weiter. 

Die Initiative Profisport Deutschland (IPD) hat mit Schreiben vom 21.07.2021 (Anlage 17) an-
geboten, die Städte und Gemeinden bei der Umsetzung von Impfangeboten im Umfeld von
Sportveranstaltungen an ihren Standorten zu unterstützen. Gerne geben wir auch diese Infor-
mation der Vollständigkeit halber an Sie weiter. 

Abschließend machen wir auf eine Mitteilung des MAGS NRW betreffend die Maskenpflicht
am Sitzplatz bei Sportveranstaltungen aufmerksam. Das Ministerium hat  hierzu mitgeteilt,
dass nach der am 13.08.2021 gültigen Verordnungslage ab der Inzidenzstufe 2 eine Masken-
pflicht auch am Sitzplatz bestehe. Sollten Kommunen in ihrem Zuständigkeitsbereich dahin-
gehende Ausnahmen bewilligen wollen, dass die Maskenpflicht am Platz aufgehoben werde,
wenn Zugang nur für „3G-Publikum“ bestehe, gelte vor dem Hintergrund der Beschlüsse aus
der Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungs-
chefs  der  Länder  am  10.08.2021  –  hierzu  Schnellbrief  454/2021 –  das  Einvernehmen  des
MAGS NRW als erteilt. 

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung

gez. Beigeordneter Claus Hamacher Anlagen
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